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A. Beinnntmachungen des Königlichen Landraths-Anits.
Nr. 182. Berlin, den 24. Mai 1884.

Jn Ergänzun der zur Ausführung des Reichs-
gesetzes vom 15. uni 1883, betreffend die Kranken-
versicherung der Arbeiter (R.-G.-Bl. S. 73), erlassenen
Anweisung vom 26. November 1883 bestimmen wir:

1. Zu Nr. 1 der Anweisung.
Unter der Bezeichnung ,,weiterer Communalver-

band« sind in der Provinz Westphalen auch die Aemter
zu verstehen.

2. Zu Nr. 2 Abs. 6 der Anweisung.
Bei den für den Bereich der Staatseisenbahn-

verwaltung errichteten Eisenbahn-Betriebs-Werkstätten-
und Bau-Krankenkassen werden die Funktionen der
höheren Verwaltungsbehörde von der Eisenbahn-
Direktion mit der Maßgabe wahrgenommen, daß die
Festsetzung des ortsüblichen Tagelohns gewöhnlicher
Tagearbeiter (§ 8 des Gesetzes, Nr. 6 der Anweisung)
dem Regierungspräsidenten, und die Entscheidung über
die Genehmigung von Abänderungen des Kassenstatuts,
falls die Eisenbahn-Direktion die Genehmigung zu
ertheilen Bedenken trägt, dem Bezirksausschuß zusteht.
Wo ein Bezirksausschuß noch nicht besteht, tritt an
dessen Stelle die Eisenbahn-Direktion

3. Zu Nr. 4 Abs. 2 der Anweisung.
Die Aufsicht über die für Betriebe der Staats-

eisenbahnverwaltung errichteten Krankenkassen führt:
a. bei Eisenbahn-Betriebs-Krankenkassen das Ei en-

bahn-Betriebsamt, oder, wo ein solches noch nicht
errichtet ist, der Vorstand der Betriebs-Jnspektion,

b. bei Werkstätten-Krankenkassen der Vorstand der
Ha twerkstätte,

c. bei au-Krankenkafsen die bauleitende Behörde
(Eisenbahn-Betriebsamt, Bau-Commission, Ab-
theilungs-Baumeister).

Der Minister des Innern.
Puttkamer.

 

ür den Minister für
andel und Gewerbe.

v. Bötticher.
6062 M. f. H. I. A. 3679 M. d. J.

Breslau, den 31. Mai 1884.
Obige Bestimmungen werden hierdurch mit Bezug

auf die im Regierungs-Amtsblatt ür 1883 -- außer-
ordentliche Beilage zu Nr. 50 —- abgedruckte An »

  

weisung vom 26. November v. J. zur öffentlichen
Kenntniß gebracht.
Königl. Regierungs-Präsident

Nr. 183. Oels, den 11. Juni 1884.
Hierdurch bringe ich den städtischen und ländlichen

Ortspolizeibehörden des Kreises zur Kenntniß, daß
der Herr Ober-Präsident der Provinz die von dem
Vorstande des landwirthschastlichen Vereins in Ratibor
im Juli d. J. beabsichtigte Verloosuiig von Thieren,
landwirthschaftlichen Gegenständen 2c. bei Gelegenheit
des in Ratibor stattfindenden Thierschaufestes ge-
nehmigt hat.

Es können 10,000 Loose ä 1 Mark innerhalb
der Provinz Schlesien ausgegeben werden.

Nr. 184.

Frhr. von Juncker.

 

 

Oels, den 10. Juni 1884.

Personal-Chronik.
Bei-einigt:

Der Calkulator Herrmann Scholz zu Briese
zum Schiedsmanns-Stellvertreter des 7. Bezirks,
der Freistellenbesitzer Wilhelm Srocke zu
Baruthe zum Schöffen der Gemeinde Baruthe,
der Bauergutsbesitzer Julius Züchner u
Schmarse zum Schöfsen der Gemeinde Schmarse
Der Königliche Landrathamts-Verweser.

von Kardorsf.

B. Bekanntmachungen anderer Behörden.
Oels, den 16. Juni 1884.

_ _ ·Bekanntmachung.
tDie diessährige Räumung der großen Oelsbach

e
Freitag, den l1. Juli cr., statt.

Es wird dies hiermit zur allgemeinen Kenntniß
gebracht mit der Verwarnun :

daß bei nicht ausreichengder Räumung die bezüg-
liche Strecke auf Kosten der dazu verpflichteten
Gemeinde 2c. geräumt werden wird.

Der Amts-Vorsteher.
Kallinanm

find
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Ludwigsdorf, den 10. Juni 1884.
Bachraumung betreffend.

Die Räumung der kleinen oder alten Schmarser
Bach, wozu die angrenzenden Uferbesitzer verpflichtet
find, findet

· Freitag, den 27. Juni cr»
die Räumung der großen Schmarser Bach, zu welcher
die Gemeinden Würtemberg, Spahlitz, Rathe, Schmarse,
Dammer, Jenkwitz, Karlsburg, Döberle, Gr.-Ellguth,
Ober-Schmollen und Cronendorf und die Oels-Gne-
sener Eisenbahn verpflichtet find,

Dienstag, den l. Juli cr.,
und der Antheil der großen Schmarser Bach unter-
halb der Papiersabrik, zu welchem nur die Gemeinde
Klein-Ellguth verpflichtet ist,
ft tt Mittwoch, den 2. Juli cr»
a .

Die Räumungspflichtigen werden hiermit aufge-
fordert, an den bezeichneten Tagen früh 6 Uhr mit
der Arbeit zu beginnen unter der Verwarnung, daß
bei gänzlichem Ausbleiben oder ungenügender Aus-
führung der Arbeit, letztere in Gemäßheit § 33 des
Gesetzes vom 26. Juli 1876 durch Lohnarbeiter aus-
geführt bezw. ergänzt werden wird. ——— Es sei bemerkt,
daß den betreffenden Verpflichteten eine besondere
schriftliche Verfügung, wie dies bisher geschehen ist,
nicht mehr zugehen wird und werden die Herren Guts-
und Gemeindevorsteher hierdurch ersucht, dafür Sorge
tragen zu wollen, daß die qu. Arbeiter zu bestimmter
Zeit an Ort und Stelle erscheinen.

Der Amtsvorsteher.
von Wedell.

Namslau, den 9. Juni 1884z.
Der Schuhmacher und Tagearbeiter Karl

Schlenzka aus Gleiwitz, 36 Jahre alt, 1,68 m groß,
Haare dunkel, Schnurrbart, untersetzter Statur, mit
schwarzem Rock und Hut, grauer Weste und Hosen
bekleidet, gegen welchen durch Verfügung des Herrn
Regierungspräsidenten zu Breslau vom 6. Mai ‚er.
wegen Bettelns nach mehrfacher Vorbestrafung eine
korrektionelle Nachhaft von 3 Monaten angeordnet
worden, ist in der Nacht vom 2. zum 3. d. Mts. aus
dem hiesigen Polizeigefängniß ausgebrochen und
flüchtig geworden.  

Gegen den p. Schlenzka ist durch Beschluß des
Königlichen Amtsgerichts hierselbst vom 6. d. Mts.
wegen Vergebens gegen § 303 des Strafgesetzbuches die
Untersuchungshaft angeordnet worden und wird er-
gebenst ersucht, denselben im Betretungsfalle zu ver-
haften und an das hiesige Gerichtsgefängniß abzuliefern.

Der Königliche Amtsanwalt.
Rom.

Berlin W.‚ 7. Juni 1884.

Bekanntmachung.
Postkarten mit Antwort nach Japan.
Denjenigen Ländern des Weltpostvereins, nach

welchen Postkarten mit Antwort abgesandt werden
können, ist gegenwärtig auch Japan beigetreten. Das
Porto für derartige Postkarten nach Japan beträgt
20 Pfennig.
Der Staatssekretär des Reichs-Postamts.

Stepham

Berlin W., 6. Juni 1884.

Bekanntmachung.
Vom 15. Juni ab können aus Deutschland nach

Salonichi, Beirut und Smyrna, sowie umgekehrt,
Zahlungen bis zum Betrage von 500 Franken im
Wege der Postanweisung bewirkt werden.

Jn Deutschland erfolgt die Einzahlung unter An-
wendung des für den internationalen Verkehr vor-
geschriebenen Postanweisungsformulars. Der aus-
zuzahlende Betrag ist auf dein Formular in der
Frankenwährung anzugeben; die Umrechnung auf den
in der Markwährung einzuzahlenden Betrag wird
durch die Aufgabe-Postanstalt besorgt. Die im voraus
zu entrichtende Gebühr beträgt 20 Pf. für je 20 Mark
oder einen Theil von 20 Mark, mindestens jedoch
40 Pf. Der Abschnitt der Postanweisung kann zu
schriftlichen Mittheilungen jeder Art benutzt werden.

Der Staatssekretär des Reichs-Postamts.
Stepham



Beilage zu Nr. 25 des Oelser Kreisblattes
 

Die finanzielle Lage der Gemeinden.
Die Klagen über Steuerdruck haben bekannter-

maßen ihren Hauptgrund in den Gemeindeabgaben,
und zwar sowohl wegen ihrer Höhe als auch wegen
der Ungleichmäßigkeit ihrer Vertheilung auf die ver-
schiedenen Klassen der Beitragspflichtigen. Die Noth-
wendigkeit einer Reform auf diesem Gebiete, welche
einerseits auf eine gleichmäßigere Vertheilung der La-
sten, andererseits auf eine Erleichterung derselben hin-
zielen würde, wird im Prinzip von Niemandem mehr
bestritten. Gleichwohl sind die in dieser Richtung von
der Regierung unternommenen Versuche wiederholt
gescheitert, nicht nur wegen der Schwierigkeit Der Lö-
sung der hierbei in Betracht kommenden prinzipiellen
Fragen, sondern auch wegen der in den politischen
und Parteiverhältnissen begründeten Hindernisse, viel-
leicht aber auch wegen des nicht allezeit lebendigen
Bewußtseins von der Bedeutung und dem außerordent-
lichen Umfange derjenigen Mißverhältnisse, deren Be-
seitigung es gilt und die man wohl im Allgemeinen
anzuerkennen bereit ist, ohne jedoch darin —— zumal
bei dem Vorhandensein noch anderer schwieriger Auf-
gaben —— einen genügenden Anreiz zu entschlossenem
Handeln zu finden.

Diesem prinzipiellen Anerkenntniß nachzuhelfen
unD dasjenige Material herbeizuschaffen, welches als
Unterlage und als ein Beweis für Die Nothwendig-
keit der Verwirklichung der Resormbestrebnngen dienen
kann, ist der Zweck der mannigfachen statistischen Er-
hebungen, welche in den letzten Jahren und so auch
neuerdings wieder bezüglich der finanziellen Lage der
Gemeinden angestellt worden sind. Diese Ermittelun-
gen sind um so nothwendiger, als auch die in Angriff
genommene Lösung der sozialpolitischen Aufgaben eine
genaue Kenntniß der Finanzlage der Gemeinden, ihres
Verhältnisses zu derjenigen des Staates, und beson-
ders des Verhältnisses der finanziellen Lage der
Laixlzigemeinden zu derjenigen der Städte erforderlich
ma t. «

Die neueste, durch Verfügung des Ministers des
Innern vom 2. August 1883 angeoanete Erhebung,
deren Ergebnisse in dem XVI. Ergänzungsheft zur
Zeitschrift des Königlich preußischen statistischen Bu-
reaus soeben veröffentlicht worden sind, hat zum ersten
Male die Ermittelung der sämmtlichen Einnahmen
und Ausgaben aller preußischen Städte und Land-
gemeinden nach ihren Einnahmequellen und Ausgabe-
zwecken, sowie die Feststellung der Höhe der Belastung
der Eingesessenen dieser Städte uud Landgemeinden
mit direkten Staatssteuern einerseits und mit Gemeinde-
und Korporationsabgaben andererseits zum Ziele ge-
habt. Den bezüglichen Ermittelungen sind die Soll-
beträge des Etatsjahres 1883/84 zu Grunde gelegt
worden; wegen der besonderen Verhältnisse der Guts-
bezirke ist von einer Ermittelung der bezüglichen Ver-
hältnisse in diesen abgesehen worden.

Aus dem hiermit gewonnenen Zahlenmaterial
erhält man unter Heranziehung der Ergebnisse frü-
herer Ermittelungen und der in dem Staatsbudget
enthaltenen finanziellen Verhältnisse des Staates ein  

 

Bild von der finanziellen Lage der Gemeinden, wel-
ches für die Beurtheilung der Reformbedürftigkeit
derselben von außerordentlichem Werthe ist. Aus
demselben seien im Folgenden nur einige besonders
charakteristische Züge hervorgehoben.

Jn dem Verhältniß der Gemeinden zum Staate
ergiebt sich als wesentliches Moment, daß die direkten
Steuern bei ersteren eine viel größere Rolle spielen
als bei letzterem. An direkten Steuern werden vom
Staate im Ganzen nur rund 130 Millionen Mark
erhoben, während die Gemeinden fast 167 Millionen
Mark aus dieser Einnahmequelle ziehen. Die 130
Millionen direkter Staatssteuern betragen dabei nur
12 Prozent sämmtlicher Staatseinnahmen (19 Prozent,
wenn man die Eisenbahneinnahmen außer Betracht
läßt), während bei den Gemeinden die durch direkte
Steuern aufgebrachten Einnahmen 45 Prozent
aller ihrer Einnahmen betragen. Dagegen kommen
die indirekten Steuern für die Gemeinden nur
wenig in Betracht —— fie belaufen sich auf noch
nicht 43/4 Millionen Mark, während der Staat von
der indirekten Besteuerung einen viel ausgiebigeren
Gebrauch macht; seine Einnahmen aus dieser Quelle
belaufen sich auf 953/4 Millionen Mark, betragen also
mehr als das Zwanzigfache der indirekten Steuern
der Gemeinden.

Weiter ist hervorzuheben, daß die Gemeinden
dem Staate gegenüber bedeutend mehr für Unter-
richtszwecke auszugeben haben. Für das Elementar-
schulwesen wenden die Gemeinden 663/4 Millionen
Mark, der Staat nur 203/4 Millionen Mark auf,
erstere also mehr als dreimal soviel wie letzterer.
Die Gesammtausgaben für Unterrichtszwecke betragen
für die Gemeinden rund 83 Millionen Mark, für den
Staat 35 Millionen Mark, also für erstere 21/2mal
so viel· Mit anderen Worten: von den insgesammt
373 Millionen Mark betragenden Ausgaben der Ge-
meinden fallen fast 23 Prozent auf Ausgaben für
Unterrichtszwecke, von den 695 Millionen Mark be-
tragenden Ausgaben des Staates (ohne Hinzurechnung
der Eifenbahnausgaben) fallen nur etwas mehr als
5 Prozent auf Unterrichtszwecke.

Bei einem Vergleich der finanziellen Verhältnisse
der Stadt- und Landgemeinden unter einander ergiebt
sich sowohl bezüglich der Einnahmen und Ausgaben,
wie bezüglich der Abgaben und Ausgabezwecke ein be-
deutender Vorsprung auf Seiten der Stadtgemeinden,
obwohl die Einwohnerzahl derselben bedeutend geringer
ist, wie die der Landgemeinden, indem sie sich zu
letzterer wie 3 25. verhält. Am geringsten ist, bezüg-
lich der Ausgaben, der Abstand zwischen Städten und
Landgemeinden bei den Volksschulen (34 bezw. 22 Mil-
lionen Mark), bei den Verkehrsanlagen (32 bezw.
181/2 Millionen Mark), für Zwecke der Wohlthätig-
keit und Armenpflege (36 bezw. 13 Millionen Mark),
für allgemeine staatliche Zwecke (rund 18 bezw.
7 Millionen Mark). Ein bedeutendes Uebergewicht
haben die Städte mit ihren Ausgaben für gewerin e
Anlagen zu Gemeindezwecken (54 Millionen Mar ,
während die Landgemeinden hierfür nur 873,633 Mark
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Ueberschar.

Beichte früh 1/29 Uhr: Herr Diak. Krebs.

Militärgottesdienst früh 10 Uhr: Herr Propst

Wo redi t:
Donnerstag, den 2(16)}.mgunifl früh 81/, Uhr:
Herr Propst Thielmann.

*) Eolleete für die kirchl. Armenpflege.
Amtswoche: Herr Diakonus Krebs.

Karzer sauer-braunen,

Yrühpredigt 6 Uhr: Herr Propst Th ie l m ann.

verausgaben, und mit den Ausgaben für höhere
Unterrichtszwecke, von denen 28 Millionen Mark auf
die Städte und noch nicht eine halbe Million auf die
Landgemeinden fallen. Ebenso sind die Städte weit
mehr mit Gemeinde- und Korporationsabgaben belastet,
die für sie rund 117 Millionen betragen, während
auf die Land emeinden noch nicht 92 Millionen Mark
fallen. Das Zierhältniß verschlechtert sich noch mehr
zu Ungunsten der Städte, wenn man die Abgaben aus
den Kopfbetrag redueirt: der Städter zahlt 12,35, der
Landgemeindebewohner 5,84 Mark Gemeinde- und Kor-
porationsabgaben. Alle diese Verhältnisse finden ihre
Erklärung und Rechtfertigung in der reichen Ent-
wickelung des communalen Lebens und in dem größeren
Umfange communaler Einrichtungen und Aufgaben,
welche die Stadtgemeinden in den Bereich ihrer Wirk-
samkeit gezogen haben.

Erscheint hiernach das Land günstiger situirt, so
ändert sich das Verhältniß sehr zu Ungunsten desselben,
wenn man die Leistungsfähigkeit der Bevölkerung in
Betracht zieht, für welche die Höhe der Staatssteuern
den geeignetsten Maßstab bildet. Legt man allein
das Auskommen an Klassen- und Einkommensteuer
als Maßstab an, so betragen die Gemeindesteuern in
den Stadtgemeinden 299,3 Prozent jener, in den Land-
gemeinden dagegen 585 Prozent; die Belastung der
le teren ist also fast doppelt so groß wie die der
erteierenz unter« Zugrundelegung der sämmtlichen
direkten Staatssteuern als Maßstab betragen die Ge-
meindeabgaben in den Stadtgemeinden 156,4 Prozent
jener, in den Landgemeinden 165,7 Prozent, in
letzteren also immer noch um 9,3 Prozent mehr.
Besonders schwer sind unter den einzelnen Provinzen
die Stadtgemeinden in Schleswig-Holstein und West-
falen, die Landgemeinden vor Allem in Westpreußen,
dann in Westfalen, Ostpreußen, Posen, Schleswig-
Holstein und Rheinland belastet, nämlich mit über
200 Prozent der direkten Staatssteuern, während
Sachsen für Stadt und Land die geringsten Be-
lastungsziffern nachweisen kann.

Jn jedem Falle ergiebt sich hieraus die Schwere
des Drucks der Gemeindeabgaben überhaupt im Ver-
hältniß zu den direkten Staatsabgaben. Und dabei
bewegt sich dieser Druck in steigender Richtung.
Während sich seit 1876 die vom Staat erhobenen

Kirchliche Nachrichten.
Am 2. Sonntage na Trinitatts

predigen in der Sch ßkirche:

 

direkten Steuern um über 311/2 Millionen Mark oder
auf den Kopf um 0,62 Mark vermindert haben, weisen
die Gemeindeabgaben während dieses Zeitraums eine
ununterbrochene und sehr erhebliche Steigerung auf,
im Ganzen um 321/2 Millionen Mark und auf den
Kopf um 0,94 Mark. Die Steigerung trifft vorzugs-
weise die Stadtgemeinden, — nämlich um 1,88 Mark
pro Kopf seit 1876, während die Steigerung in den
Landgemeinden seit jener Zeit sich auf 0,82 Mark auf
den Kopf beläuft. Bezüglich der Stadtgemeinden läßt
sich die Steigerung bis auf das Jahr 1849 zurück-
verfolgen: sie beträgt für den ganzen Staat seit jener
Zeit 195,8 Prozent, da damals die städtischen Ab-
gaben auf den Kopf 3,77 Mark betragen, gegenwärtig
aber sich auf 11,46 Mark belaufen. Seit dem Jahre
1880/81 ist in 137 Städten eine Zunahme der Ab-
gaben über 20 Prozent der absoluten Beträge zu
konstatiren.

Die hier in kurzen Zügen gekennzeichneten Ver-
hältnisse lassen sich dahin zusammenfassen, daß die
Gemeinde- und Korporationsabgaben nicht nur sehr
hoch und in andauernder Steigerung begriffen sind,
sondern daß sie auch in Folge der Ungleichmäßigkeit
ihrer Vertheilung und der Art ihrer Aufbringung zu
einer drückenden Last geworden sind. Jnsbesondere
sind die Schulausgaben für die Gemeinden eine
schwere Last, und ist vornehmlich auf biefe die im
Vergleich zu dem Staat außerordentliche Höhe der
direkten Gemeindeabgaben zurückzuführen Wenn
weiter aber auch die Städte absolut mehr belastet sind
als die Landgemeinden, so werden sie doch noch von
den Landgemeinden übertroffen, wenn man die Be-
lastung nach der Leistungsfähigkeit bemißt. Es ergiebt
sich hieraus von selbst die Nothwendigkeit umfassender
Reformen auf diesem Gebiete und zugleich die Richtig-
keit derjenigen Wege, welche zur Erleichterung
der Ueberbürdung der Gemeinden von der
Regierung in Aussicht genommen sind. Die
weitere und energerischere Verfolgung dieser Ziele wird
auch die Lösung der sozialpolitischen Aufgaben in Be-
zug auf ihre finanzielle Seite erleichtern helfen, wie
andererseits diese Reformen auch den Gemeinden durch
Erleichterung ihrer Armenlast von Nutzen sein werden.
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Geschäftsöerlcgimg
Meiner werthen Kundschaft, sowie einem geehrten Gesammtpublikum von

Amtspredigt 9 Uhr: Herr 59W- Krebs—Bernstadt und Umgegend die ergebene Mittheilung, daß ich von heut ab meine
Nachm.-P»redigt 11/9 Uhr: Herr Superint.

Jn der Propstkirche:  Thielmann
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